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§ 22 . Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten ver¬
breitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden . Die Einwilligung gilt im
Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür , daß er sich abbilden ließ,
eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis
zum Ablaufe von zehn Jahren der Einwilligung der Angehörigen des

Abgebildeten . Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende

Ehegatte und die Kinder des Abgebildeten und , wenn weder ein Ehegatte
noch Kinder vorhanden sind , die Eltern des Abgebildeten .

§ 23 . Ohne die nach §§ 22 erforderliche Einwilligung dürfen ver¬
breitet und zur Schau gestellt werden :

1 . Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte ;
2 . Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Land¬

schaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen.
3 . Bilder von Versammlungen , Aufzügen und ähnlichen Vorgängen , an

denen die dargestellten Personen teilgenommen haben ;
4 . Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind , sofern die Ver¬

breitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.
Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und

Schaustellung , durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder,
falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird.

§ 24 . Für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit
dürfen von den Behörden Bildnisse ohne Einwilligung des Berechtigten
sowie des Abgebildeten oder seiner Angehörigen vervielfältigt, verbreitet und
öffentlich zur Schau gestellt werden .

Dritter Abschnitt .
Dauer des Schutzes .

§ 25 . Der Schutz des Urheberrechts an einem Werke der bildenden
Künste endigt , wenn seit dem Tode des Urhebers dreißig Jahre abgelaufen sind.

Steht einer juristischen Person nach §§ 5 , 6 das Urheberrecht zu , so

endigt der Schutz mit dem Ablaufe von dreißig Jahren seit dem Erscheinen
des Werkes . Jedoch endigt der Schutz mit dem Ablaufe der im Abs. 1
bestimmten Frist, wenn das Werk erst nach dem Tode desjenigen erscheint,
welcher es hervorgebracht hat.

§ 26 . Der Schutz des Urheberrechts an einem Werke der Photographie
endigt mit dem Ablaufe von zehn Jahren seit dem Erscheinen des Werkes.

Jedoch endigt der Schutz mit dem Ablaufe von zehn Jahren seit dem Ur¬
heber des Todes , wenn bis zu dessen Tode das Werk noch nicht er¬
schienen ist.

§ 27 . Steht das Urheberrecht an einem Werke mehreren gemein¬
schaftlich zu , so bestimmt sich, soweit der Zeitpunkt des Todes für die
Schutzfrist maßgebend ist , deren Ablauf nach dem Tode des Letztlebenden.
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§ 28 . Bei Werken , die aus mehreren in Zwischenräumen veröffent¬
lichten Abteilungen bestehen, sowie bei fortlaufenden Blättern oder Heften
wird jede Abteilung , jedes Blatt oder Heft für die Berechnung der Schutz¬
fristen als ein besonderes Werk angesehen.

Bei den in Lieferungen veröffentlichten Werken wird die Schutzfrist
erst von der Veröffentlichung der letzten Lieferung an berechnet.

§ 29 . Die Schutzfristen beginnen mit dem Ablauf des Kalenderjahres,
in welchem der Urheber gestorben oder das Werk erschienen ist.

§ 30 . Soweit der in diesem Gesetz gewährte Schutz davon abhängt ,
ob ein Werk erschienen ist, kommt nur ein Erscheinen in Betracht, das der
Berechtigte erwirkt hat.

Vierter Abschnitt .

Rechtsverletzungen .
§ 31 . Wer vorsätzlich oder fahrlässig unter Verletzung der ausschließ¬

lichen Befugnis des Urhebers ein Werk vervielfältigt, gewerbsmäßig ver¬
breitet oder gewerbsmäßig mittels mechanischer oder optischer Einrichtungen
vorführt , ist dem Berechtigten zum Ersätze des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.

§ 32. Wer in anderen als den gesetzlichen zugelassenen Fällen vor¬
sätzlich ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk vervielfältigt, gewerbs¬
mäßig verbreitet oder gewerbsmäßig mittels mechanischer oder optischer
Einrichtungen vorführt , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

War die Einwilligung des Berechtigten nur deshalb erforderlich, weil
an dem Werke selbst, an dessen Bezeichnung oder an der Bezeichnung des
Urhebers Änderungen vorgenommen sind , so tritt Geldstrafe bis zu drei¬
hundert Mark ein .

Soll eine nicht beizutreibende Geldstrafe in Gefängnisstrafe umgewandelt
werden , so darf deren Dauer in den Fällen des Abs. 1 sechs Monate, in den
Fällen des Abs. 2 einen Monat nicht übersteigen.

§ 33 . Mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark wird bestraft :
1 . wer der Vorschrift des § 18 Abs. 3 zuwider vorsätzlich den Namen

oder eine sonstige Bezeichnung des Urhebers des Werkes auf der Verviel¬
fältigung anbringt ;

2 . wer den Vorschriften der §§ 22, 23 zuwider vorsätzlich ein Bildnis
verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt .

Soll eine nicht beizutreibende Geldstrafe in Gefängnisstrafe umgewandelt
werden , so darf deren Dauer zwei Monate nicht übersteigen.

§ 34 . Wer der Vorschrift des § 13 zuwider vorsätzlich auf dem Werke
den Namen oder den Namenszug des Urhebers anbringt , wird mit Geld¬
strafe bis zu dreihundert Mark bestraft.
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